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Debeka
Lebensversicherungsverein a. G.

Bitte drucken Sie das Formular aus, unterschreiben es und senden es entweder
- per E-Mail an Leben-Vertrag@debeka.de,
- laden es hoch über https://www.debeka.de/emailanfrage/form/anfrage.xhtml oder
- senden es an:

Debeka Lebensversicherungsverein a. G
56058 Koblenz

Änderung der Bezugsberechtigung im Erlebensfall
Versicherungs
schein-Nr. (Angabe 
ohne Prüfziffer)

Name und Anschrift 
des Versicherungs
nehmers

Name

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Name und Anschrift 
der versicherten 
Person

Name

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Als Versicherungs
nehmer/in ändere ich 
die Bezugsberechti
gung wie folgt:

1 im Erlebensfall: 1 der/die Versicherungsnehmer/in 2 der/die Versicherte

99 sonstige (bitte mit Anschrift, Geburtsdatum sowie Verwandtschafts-
verhältnis angeben):
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Änderung der Bezugsberechtigung im Todesfall
Versicherungs
schein-Nr. (Angabe 
ohne Prüfziffer)

Name und Anschrift 
des Versicherungs
nehmers

Name

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Name und Anschrift 
der versicherten 
Person

Name

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Wohnort

Als Versicherungs
nehmer/in ändere ich 
die Bezugsberechti
gung wie folgt:

2 im Todesfall: 1 der/die Versicherungsnehmer/in

3 der dann mit der versicherten Person in gültiger Ehe lebende Ehegatte 
bzw. der in eingetragener Lebenspartnerschaft lebende Lebenspartner

4 Die Eltern der versicherten Person, nach Heirat der dann in gültiger Ehe le
bende Ehegatte bzw. der in eingetragener Lebenspartnerschaft lebende Le
benspartner

99 sonstige (bitte mit Anschrift, Geburtsdatum sowie Verwandtschafts-
verhältnis angeben):

X X
Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

Falls Versicherungsnehmer und versicherte Person verschiedene Personen sind (nur bei Änderung des Bezugsrechts im Todesfall):
Ich bin mit der Änderung des Bezugsrechts im Todesfall einverstanden.

X X
Datum Unterschrift der versicherten Person
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Erläuterungen und Hinweise für das Ausfüllen

1. Versicherungsnehmer ist der Vertragspartner.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Beiträge zu zah
len. Er hat dafür das Recht, über die Leistung aus dem Versiche
rungsvertrag zu verfügen. Er bestimmt, wer die Versicherungs
leistung erhalten soll (Bezugsberechtigung).

2. Versicherte Person ist die Person, auf deren Leben die Versiche
rung abgeschlossen ist.

Versicherte Person und Versicherungsnehmer können die glei
che Person oder verschiedene Personen sein. Im Versiche
rungsfall wird die Versicherungsleistung sofort oder zu einem
späteren festgelegten Zeitpunkt fällig. Der Versicherungsfall ist
definiert in Abhängigkeit des jeweils zugrunde liegenden Vertra
ges beispielsweise Tod der versicherten Person, Berufsunfähig
keit der versicherten Person, Ablauf der Vertragsdauer, Beginn
der Rentenzahlung.

3. Bezugsberechtigter ist derjenige, der nach Verfügung des Versi
cherungsnehmers die Versicherungsleistung bei Fälligkeit erhal
ten soll. Sind Versicherungsnehmer und versicherte Person ver
schiedene Personen, ist für die Änderung der Bezugsberechti
gung im Todesfall die Zustimmung der versicherten Person erfor
derlich. Wenn sonstige Personen als Bezugsberechtigte einge
setzt werden sollen, ist darüber hinaus Folgendes zu beachten:

3.1. Bezugsberechtigte Personen sind zweckmäßigerweise mit vol
lem Namen, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad und Anschrift 
zu bezeichnen. Die Versicherungsleistung kann dann bei Fällig
keit unverzüglich ausgezahlt werden; Auseinandersetzungen mit 
Anspruchsberechtigten wegen der Auslegung der Bezugsbe
rechtigung können sich nicht ergeben.

3.2. Unzweckmäßig sind Bezugsberechtigungen, wie "die Erben", 
"die Kinder", "die Eltern", "der Testamentsvollstrecker" usw., da 
dann bei Fälligkeit der Versicherungsleistungen zunächst alle an
spruchsberechtigten Personen ermittelt werden müssen. Durch 
die Beschaffung der hierfür erforderlichen Nachweise (z. B. Erb
schein, Familienstammbuch, Heiratsurkunde, Testamentsvoll

streckerzeugnis usw.) verzögert sich die Auszahlung der Versi
cherungsleistung.

3.3. Schon bei Bezeichnung der bezugsberechtigten Person kann 
für den Fall deren Todes eine andere Person als bezugsberech
tigt benannt werden, z. B. "meine Ehefrau (mit Namensnennung 
und Geburtsdatum), falls verstorben mein Sohn (mit Namens
nennung, Geburtsdatum und Anschrift)".

3.4. Wenn mehrere Personen ohne Bestimmung ihrer Anteile be
günstigt werden, sind nach ausdrücklicher gesetzlicher Vor
schrift alle Personen zu gleichen Teilen bezugsberechtigt.

3.5. Die Verwahrung fälliger Versicherungsleistungen (z. B. bis zur 
Volljährigkeit eines bezugsberechtigten Kindes) ist den Lebens
versicherungsunternehmen nicht gestattet. In solchen Fällen ist 
es zweckmäßig, bereits bei Bezeichnung des bezugsberechtig
ten Kindes zu verfügen, dass die Versicherungsleistung bei Fäl
ligkeit vor einem bestimmten Termin auf ein zu gegebener Zeit 
einzurichtendes Festgeldkonto bei der Debeka Bausparkasse 
AG zu den dann gültigen Konditionen einzuzahlen ist. Die Ein
richtung des Festgeldkontos ist von der Zustimmung der/des ge
setzlichen Vertreter/s des Bezugsberechtigten abhängig.

3.6. Wenn nicht wirtschaftliche oder rechtliche Gründe dafür spre
chen, ist von einer unwiderruflichen Bezugsberechtigung abzura
ten, bei der für Verträge mit Vertragsabschluss vor 2005 die Be
stimmungen des Steueränderungsgesetzes 1992 zu beachten 
sind. Eine einmal vereinbarte unwiderrufliche Bezugsberechti
gung kann später nur noch mit Zustimmung des unwiderruflich 
Bezugsberechtigten geändert werden. Außerdem hat bei einer 
unwiderruflichen Bezugsberechtigung im Falle einer Kündigung 
der Versicherung nicht der Versicherungsnehmer, sondern der 
unwiderruflich Bezugsberechtigte Anspruch auf Auszahlung ei
nes dann ggf. fälligen Betrages. Falls der unwiderruflich Bezugs
berechtigte vor der versicherten Person stirbt ergibt sich in je
dem Fall eine Erbauseinandersetzung mit den Erben des unwi
derruflich Bezugsberechtigten, wenn die Vererblichkeit des unwi
derruflichen Bezugsrechts nicht ausdrücklich ausgeschlossen 
wurde.

Hinweise zur Erbschaft-/Schenkungsteuer bei Lebens- und Rentenversicherungen

Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen/Rentenversi
cherungen unterliegen der Erbschaft-/Schenkungsteuer, wenn sie auf
grund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei dessen 
Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B. aufgrund eines Bezugsrechts 
oder als Teil des Nachlasses) erworben werden.

Nach § 33 Abs. 3 Erbschaftsteuergesetz in Verbindung mit § 3 Erb
schaftsteuer-Durchführungsverordnung ist das Versicherungsunter
nehmen verpflichtet, die Zahlung einer Kapitalleistung über 5.000 
Euro an andere Personen als den Versicherungsnehmer dem zustän
digen Finanzamt anzuzeigen. Rentenleistungen an andere Personen 
sind ebenfalls anzeigepflichtig.

Nicht erbschaft-/schenkungsteuerpflichtig ist:

1. allein die Einräumung eines Bezugsrechts (widerruflich und un
widerruflich)

2. wenn der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung er
hält (auch wenn er nicht versicherte Person in dem Vertrag ist).

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich lediglich um all
gemeine Angaben. Im Einzelfall empfehlen wir, einen Steuerberater 
zu konsultieren oder beim zuständigen Finanzamt eine Auskunft ein
zuholen.
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